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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In der Sommersession 2021 beriet der Ständerat die Motion Noser (fdp, ZH) für eine
Prüfung der Einhaltung der Anforderungen an die Steuerbefreiung juristischer
Personen wegen Gemeinnützigkeit. Dabei wehrte sich der Motionär gegen die
Darstellung von Kommissionssprecher Stefan Engler (cvp, GR), dass seine Motion
verlange, dass sich «Non-Profit-Organisationen [...] nicht mehr politisch äussern
dürften». Vielmehr verlange er, dass das bestehende Recht eingehalten und diese
Einhaltung überprüft werde. Dazu sei die Motion notwendig, zumal die Kantone keine
Informationen zum Grund der Einstufung einer Organisation als gemeinnützig
herausgäben. Dies habe sich auch gezeigt, als er in einem Experiment eine Einstufung
einer Organisation verlangt habe, nachdem er dieser die Statuten und das Leitbild von
Greenpeace gegeben und darin die Begriffe «Natur-, Umwelt- und Tierschutz» durch
«Schutz der Freiheit der Schweizerbürger» ersetzt habe. Das zuständige Steueramt
habe in der Folge eine Einstufung als gemeinnützige Organisation abgelehnt, weil die
«geplante Tätigkeit [...] im Wesentlichen politischer Natur zu sein [scheine]». 
Bundesrat Maurer pflichtete dem Motionär bei, dass der Begriff der Gemeinnützigkeit
einen Graubereich darstelle. Es sei aber sehr schwierig, hier Grenzen zu ziehen,
betonte der Finanzminister. Mit 21 zu 20 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) sprach sich der
Ständerat in der Folge für die Annahme der Motion und damit für eine entsprechende
Überprüfung des Status quo aus. 1

MOTION
DATUM: 09.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Indirekte Steuern

„Keine Mehrwertsteuer auf subventionierten Aufgaben" beantragte eine Motion der
WAK-SR. Die Motion sah vor, dass vom Gemeinwesen ausgerichtete Subventionen zur
Erfüllung gesetzlicher Aufgaben, zum Beispiel die Pflege von Schutzwäldern, von der
Mehrwertsteuerpflicht ausgenommen werden sollen. Mit der Erfüllung dieser Aufgaben,
für welche die Kantone respektive Gemeinden Subventionen erhalten, können diese
auch Private betrauen. Ob diese mehrwertsteuerpflichtig sind, hängt – wie Stefan
Engler (cvp, GR) während der Behandlung im Ständerat erklärte – davon ab, ob ein
steuerbares Leistungsverhältnis oder eine nichtsteuerbare Subvention vorliegt, ob sich
eine Dienststelle eines Kantons oder einer Gemeinde als autonome Dienststelle
qualifiziert und ob es sich um eine hoheitliche Tätigkeit eines Gemeinwesens oder um
eine unternehmerische Tätigkeit handelt. In der Praxis lässt das Mehrwertsteuergesetz
zur Beantwortung dieser Fragen viel Ermessensspielraum offen und schafft damit
entsprechende Unsicherheiten für die Empfänger von Finanzhilfen und Subventionen
sowie für die Bundesämter. Entsprechend solle der Gesetzgeber eine klare Abgrenzung
vornehmen, so dass diese nicht durch die Praxis der eidgenössischen Steuerverwaltung
oder durch einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts zustande kommen müsse.
Diese Problematik war zwar bereits im Rahmen der letzten Revision des
Mehrwertsteuergesetzes diskutiert worden, der Überarbeitungsbedarf war aber als so
grundlegend erachtet worden, dass damals darauf verzichtet worden war, der
bestehenden Revision eine entsprechende Ergänzung hinzuzufügen. 

Sowohl der Bundesrat als auch die WAK-NR sprachen sich für eine Annahme der Motion
aus, wiesen jedoch gleichermassen darauf hin, dass das neue Gesetz Gemeinwesen
gegenüber privaten Anbietern nicht privilegieren dürfe. Eine Minderheit der WAK-NR
beantragte die Ablehnung der Motion – nicht, weil sie keinen Revisionsbedarf sah,
sondern weil sie einerseits darauf bestand, dass möglichst viele Aufgaben vom
Privatsektor übernommen werden sollen, und sie andererseits bezweifelte, dass die
Regelung genügend präzise formuliert werden könne, damit eine Diskriminierung der
Privaten gegenüber den Gemeinwesen tatsächlich verhindert werden könne. So sei es
beinahe unumgänglich, dass eine entsprechende Revision Gemeinden erlauben würde,
anderen Gemeinden ihre Dienste mehrwertsteuerbefreit anzubieten, während Private
für dieselben Tätigkeiten mehrwertsteuerpflichtig wären. Nachdem die Motion vom
Ständerat ohne Gegenantrag angenommen worden war, folgte der Nationalrat der
Mehrheit der WAK-NR mit 120 zu 42 Stimmen bei 10 Enthaltungen und sprach sich
ebenfalls für die Motion aus. Nun liegt es an Bundesrat Maurer, die Revision wie
versprochen sofort anzugehen und sie noch im Jahr 2017 in die Vernehmlassung zu
schicken. 2

MOTION
DATUM: 15.06.2016
ANJA HEIDELBERGER
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Die WAK-SR hatte noch vor dem Entscheid des Nationalrats zugunsten einer
unbefristeten Festlegung des Mehrwertsteuersondersatzes für
Beherbergungsleistungen beschlossen, sich in Übereinstimmung mit der WAK-NR für
eine zeitlich auf zehn Jahre begrenzte Festsetzung des Sondersatzes auszusprechen.
Kommissionssprecher Schmid (fdp, GR) erläuterte in der ständerätlichen Beratung die
turbulente bisherige Geschichte des Sondersatzes und erklärte, dass der Bundesrat
2003 bereits einmal versucht hatte, den Sondersatz fürs Gastgewerbe aufzuheben. Der
Entschluss des Parlaments, diesen erneut zu verlängern, sei jedoch anschliessend
durch das Volk bestätigt worden, was ihm eine besondere Legitimation verleihe. Wie
bereits bei der Diskussion im Nationalrat wurde der Kompromissvorschlag auch im
Ständerat von beiden Seiten angegriffen: Eine Minderheit Caroni (fdp, AR) beantragte
die Aufhebung des Sondersatzes, während ein Antrag Engler (cvp, GR) die Zustimmung
zum nationalrätlichen Beschluss und somit zu einer unbeschränkten Festlegung des
Sondersatzes forderte. Der Ständerat entschied sich aber dafür, dem
Kompromissvorschlag der beiden WAK zuzustimmen, und lehnte die Aufhebung des
Sondersatzes mit 36 zu 8 Stimmen (keine Enthaltungen) und seine dauerhafte
Verankerung mit 32 zu 12 Stimmen (keine Enthaltungen) ab. 
Einen Tag später, die WAK-NR hatte in der Zwischenzeit Zustimmung zum Beschluss des
Ständerats empfohlen, stimmte auch der Nationalrat der zehnjährigen Verlängerung des
Mehrwertsteuersondersatzes für Beherbergungsleistungen zu. Zuvor hatte eine
Minderheit de Buman (cvp, FR) ihren Antrag auf Festhalten am nationalrätlichen
Entscheid zurückgezogen. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2017
ANJA HEIDELBERGER

Das Mehrwertsteuergesetz sieht die sogenannte 70/30-Prozent-Regel vor, die es
erlaubt, eine Leistungs- oder Produktkombination – zum Beispiel eine Bahnfahrt, eine
Hotelübernachtung und einen Skipass – zu einem reduzierten Mehrwertsteuersatz (von
2.5 oder 3.7 Prozent) anzubieten, wenn mindestens 70 Prozent der Leistungen der
Kombination dem reduzierten Mehrwertsteuersatz unterliegen. Weil jedoch die
verbleibenden 30 Prozent wertmässig schnell überschritten würden, reichte Stefan
Engler (cvp, GR) im März 2018 eine Motion «Mehrwertsteuer-Vereinfachung bei
Packages» ein, wonach die bestehende Regel durch eine 55/45-Prozent-Regel ersetzt
werden soll. Neu müssten demnach nur noch 55 Prozent der Leistungen dem
reduzierten Satz unterliegen. Die neue Regel vergrössere die Flexibilität der
Unternehmen, erklärte der Motionär; dadurch könne die «Wettbewerbsfähigkeit
entlang der gesamten Wertschöpfungskette» gesteigert werden, wodurch die daraus
entstehenden Steuerausfälle kompensiert würden.
Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung: Bei der 70/30-Prozent-Regel stünde
die Vereinfachung der Mehrwertsteuerabrechnung im Zentrum, eine 55/45-Prozent-
Regel würde jedoch primär der Steuerersparnis dienen, erklärte er. Profitieren würde
vor allem die Hotellerie, die jedoch heute bereits grosszügig behandelt werde. Diese
«versteckte Mehrwertsteuerreduktion» hätte für Branchen, die kaum solche
Leistungskombinationen nutzen könnten, einen Wettbewerbsnachteil zur Folge,
argumentierte der Bundesrat weiter. In der Ständeratsdebatte präzisierte
Finanzminister Maurer die bundesrätliche Argumentation: Mit einer geschätzten
Reduktion der Mehrwertsteuereinnahmen im tiefen zweistelligen Millionenbereich gehe
man nicht von grossen finanziellen Folgen aus, somit seien nicht primär finanzpolitische
Überlegungen ausschlaggebend für die ablehnende Haltung des Bundesrates. Hingegen
setze sich der Bundesrat für eine grösstmögliche Gleichbehandlung von
Leistungsbeziehenden ein. Die Argumentation überzeugte jedoch den Ständerat nicht;
mit 25 zu 18 Stimmen (bei einer Enthaltung) nahm er die Motion an. 4

MOTION
DATUM: 12.06.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im Oktober 2018 beriet die WAK-NR die Motion Engler (cvp, GR) mit der Forderung nach
einer Mehrwertsteuer-Vereinfachung bei Packages. Konkret ging es darum, die 70/30-
Regel durch eine 55/45-Prozent-Regel zu ersetzen: Neu sollte also ein ganzes Package
zum reduzierten Mehrwertsteuertarif verkauft werden können, wenn 55 Prozent der
Leistungen dem reduzierten Satz unterliegen. Die Kommission beantragte ihrem Rat mit
11 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen eine Änderung der Motion: Um zu verhindern, dass
solche Packages zum Beispiel im Onlinehandel durch ausländische Firmen Verwendung
finden, sollen für die Mehrwertsteuer-Vereinfachung nur Leistungen berücksichtigt
werden können, die in der Schweiz erbracht werden. Eine Kommissionsminderheit
Birrer-Heimo (sp, LU) lehnte die Motion jedoch trotz dieser Änderung ab und stellte
einen entsprechenden Minderheitsantrag, da sie befürchtete, dass eine Erleichterung
der Möglichkeiten für Packages zu Wettbewerbsverzerrungen führen könnte. 
Der Einschätzung der Minderheit pflichtete auch Finanzminister Maurer bei, als er

MOTION
DATUM: 13.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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hinter dem Mehrheitsantrag eine «versteckte Subventionierung, insbesondere der
Tourismusbranche» vermutete. Er betonte noch einmal, dass der Bundesrat die Motion
ablehne, da dadurch verschiedene Personen für dieselbe Leistung unterschiedliche
Preise bezahlen müssten. Dennoch nahm die grosse Kammer die abgeänderte Motion
mit 126 zu 54 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. 5

In der Wintersession 2020 bestätigte der Ständerat die vom Nationalrat
vorgenommene Änderung an der Motion Engler (cvp, GR) für eine Mehrwertsteuer-
Vereinfachung bei Packages, nachdem die WAK-SR die Änderung des Zweitrats mit 11 zu
0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gutgeheissen hatte. Neu soll es somit «einfacher werden,
attraktive touristische Produkte zu schnüren, überflüssige Mehrwertsteuerbürokratie
abzubauen und dadurch den unternehmerischen Spielraum für die touristischen
Leistungserbringer zu erhöhen», wie der Motionär seinen Vorstoss bewarb. 6

MOTION
DATUM: 16.12.2020
ANJA HEIDELBERGER

Voranschlag

In der Wintersession 2015 beschäftigten sich die Räte mit dem Voranschlag 2016, der
vom Bundesrat im August verabschiedet worden war und Einsparungen im Umfang von
CHF 1,3 Mrd., davon nach Angaben von Finanzministerin Widmer-Schlumpf rund CHF
870 Mio. Querschnittkürzungen, vorsah. Der als Erstrat fungierende Ständerat schuf in
der ersten Lesung nur gerade eine Differenz zum Budgetvorschlag des Bundesrates. Auf
Antrag seiner Finanzkommission (FK-SR) hiess er diskussionslos eine Aufstockung des
Budgets für die Dachverbände der Familienorganisationen um CHF 770'000 auf neu
CHF 2 Mio. gut. Ein Minderheitsantrag Häberli-Koller (cvp, TG), der die Ausfuhrbeiträge
für landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte („Schoggigesetz“) um CHF 26,7 Mio. auf
CHF 94,6 Mio. erhöhen wollte, scheiterte knapp mit 21 zu 23 Stimmen. Ebenso wurden
Einzelanträge der Ständeräte Engler (cvp, GR), der die Beiträge an Schweiz Tourismus
(19 zu 25 Stimmen) und für die Exportförderung (18 zu 23 Stimmen) aufstocken wollte,
und Baumann (cvp, UR), der die Direktzahlungen an die Landwirtschaft auf dem Niveau
des Vorjahres (CHF 2,8 Mrd.) belassen wollte (19 zu 21 Stimmen), abgelehnt. Grössere
Anpassungen am bundesrätlichen Vorschlag nahm der Nationalrat vor. Gleich zu Beginn
der Verhandlungen nahm die grosse Kammer mit 103 zu 84 Stimmen den Antrag einer
von SVP, FDP und GLP unterstützen Minderheit Vitali (fdp, LU) an, die die Sach- und
Betriebsausgaben des Bundes um CHF 125 Mio. kürzen und damit auf das Niveau des
Jahres 2014 zurückschrauben wollte. Die von einer Minderheit Schibli (svp, ZH)
geforderten Querschnittskürzungen bei den Bundesausgaben (CHF 3,1 Mrd.) und beim
Personalaufwand (CHF 162 Mio.) gingen dem Nationalrat dann aber zu weit und wurden
deutlich abgelehnt. Hingegen hiess die grosse Kammer mit 92 zu 91 Stimmen eine von
einer Minderheit Pieren (svp, BE) geforderte Reduktion der Mittel für Massnahmen im
Bereich der Geschlechtergleichstellung um CHF 2 Mio. gut. Der Landwirtschaft sprach
der Nationalrat für 2016 indes mehr Mittel zu, als vom Bunderat vorgesehen gewesen
war. Bei den Direktzahlungen an die Bauern und beim Schoggigesetz folgte die grosse
Kammer mit 125 zu 56 Stimmen bzw. 117 zu 72 Stimmen den Mehrheitsanträgen ihrer
Finanzkommission (FK-NR) und sprach sich dafür aus, die Beiträge im Vergleich zu 2015
nicht zu kürzen. In der zweiten Lesung hielt der Ständerat in sämtlichen Punkten am
Vorschlag des Bundesrates fest, wobei bei den landwirtschaftlichen Differenzen
wiederum nur wenige Stimmen den Ausschlag gaben. Der Nationalrat schwenkte
seinerseits in der zweiten Lesung bei einer Differenz auf die Linie des Ständerates um.
Mit 112 zu 77 Stimmen sprach er sich gegen die Budgetkürzung bei den Massnahmen zur
Gleichstellung aus. Die gesamte SVP und ein Drittel der FDP-Liberalen-Fraktion hatten
für die Kürzung gestimmt. Von den verbleibenden Differenzen konnte in der dritten und
letzten Beratungsrunde dann nur noch eine bereinigt werden. Die kleiner Kammer
folgte mit 23 zu 21 Stimmen einer Minderheit Hösli (svp, GL) und stimmte damit dem
Vorschlag des Nationalrats zu, die Landwirtschaft nach 2015 auch 2016 mit
Direktzahlungen in der Höhe von CHF 2,8 Mrd. zu unterstützen. Damit musste der
Voranschlag wie bereits im Vorjahr vor die Einigungskonferenz. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2015
DAVID ZUMBACH
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Der Nationalrat behandelte den Voranschlag 2019 in der Wintersession 2018 als
Erstrat. Die Mehrheit der FK-NR hatte entschieden, die Ausgaben im Voranschlag
gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag um 60 Mio. zu reduzieren. Den grössten Teil
dieser Differenz wollte die Kommission durch Kürzungen in der Höhe von CHF 45 Mio.
bei der Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge erzielen;
diese Einsparungen könnten erreicht werden, wenn die aktuelle, sinkende Zahl an
Asylgesuchen berücksichtigt werde, erklärte die Kommission. Zusätzliche Finanzierung
sah die Kommission für das Grenzwachtkorps vor, das mit CHF 2.8 Mio. 44 neue Stellen
finanzieren sollte; dieser Betrag sollte jedoch departementsübergreifend beim Personal
kompensiert werden. 
Daneben lagen 54 Minderheitsanträge vor, von denen die meisten von der SVP- und der
SP-Fraktion stammten und nur vereinzelte erfolgreich waren. Die Stossrichtung dieser
Anträge widerspiegelt sich deutlich in den Voten der Fraktionssprechenden in der
allgemeinen Debatte: Während Franz Grüter (svp, LU) für die SVP «zur Vorsicht im
Umgang mit den Staatsfinanzen» mahnte und wie zahlreiche weitere Votantinnen und
Votanten der bürgerlichen Parteien den begrenzten finanziellen Handlungsspielraum
des Bundes hervorhob, erachtete Samuel Bendahan (sp, VD) als Vertreter der SP-
Fraktion die aktuelle Situation als Chance für Investitionen in die Zukunft. 
Der Nationalrat behandelte den Voranschlag 2019 in sechs Blöcken. Die SVP bemühte
sich mit ihren Minderheitsanträgen zum Beispiel um Kürzungen oder zumindest um
einen Verzicht auf Erhöhungen bei den Personalkosten, bei Beratung und
Auftragsforschung über alle Departemente hinweg, beim Bundesamt für Energie, beim
Generalsekretariat des VBS, beim Bundesamt für Kultur oder beim BFS. Nach dem
starken Anstieg in den letzten Jahren brauche es zudem eine «massvolle Dämpfung»
durch eine Plafonierung der Ausgaben für die internationale Zusammenarbeit, beim
EDA und bei der Entwicklungshilfe, erklärte Peter Keller (svp, NW). Zudem wurde eine
vollständige Streichung des Aufwands des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung
von Frau und Mann gefordert. Alle aufgezählten Anträge wurden abgelehnt.
Die Mitglieder der SP-Fraktion beantragten in ihren Minderheitsanträgen, auf die
Querschnittskürzungen beim Sach- und Betriebsaufwand, welche die Mehrheit der FK-
NR vorgeschlagen hatte, zu verzichten. Weitere Anträge auf zusätzliche Finanzierung
oder auf einen Verzicht auf Reduktion wurden unter anderem im Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit, beim Funktionsaufwand des Gleichstellungsbüros, beim
BSV-Globalbudget oder beim Verteidigungsbudget gestellt. Philipp Hadorn (sp, SO)
beantragte, die Zahlen für die Sozialhilfe für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene
auf die neue Formel des SEM zu stützten, anstatt die aktuellen Zahlen des laufenden
Jahres zu verwenden. Bereits in der Debatte zum Voranschlag 2017 hatte die FK-NR
darauf verzichtet, die neu entwickelten Kennzahlen zu verwenden. Schliesslich
beantragte eine Minderheit Meyer (sp, ZH), die zusätzlichen Stellen für das
Grenzwachtkorps ohne Kürzungen bei anderen Departementen zu verwirklichen. Auch
diese Anträge scheiterten allesamt. Erfolgreich waren die Anträge der SP hingegen
bezüglich Bildung und Forschung. Hier reichte die SP-Fraktion acht Anträge ein, mit
denen das Budget in Übereinstimmung mit dem Mitbericht der WBK-NR wieder dem
Niveau der BFI-Botschaft 2017-2020 angepasst werden sollte. Umstritten war dabei vor
allem die Frage, ob diese neuen Beträge in Übereinstimmung mit der Motion Dittli (fdp,
UR; Mo. 16.3705) teuerungsbereinigt seien, wie Ursula Schneider Schüttel (sp, FR)
argumentierte, oder ob dadurch die Teuerungsbereinigung, die
departementsübergreifend vorgenommen worden war, im Bildungsbereich wieder
rückgängig gemacht werde, wie Finanzminister Maurer beteuerte. Bis auf einen wurden
alle Anträge betreffend das WBF angenommen. 
Anträge erfolgten auch durch Mitglieder der übrigen Fraktionen, auch sie waren jedoch
grösstenteils erfolglos. Angenommen wurde jedoch ein Minderheitsantrag Bigler (fdp,
ZH), der den Funktionsaufwand der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) verglichen
mit dem bundesrätlichen Vorschlag um CHF 1.97 Mio. kürzen wollte. Der Bundesrat
hatte den Funktionsaufwand um 10 Prozent aufgestockt, damit die EFK ihren
Personalbestand um 10 Vollzeitstellen ausbauen kann. Die EFK ist laut
Finanzkontrollgesetz das oberste Aufsichtsorgan des Bundes und überwacht unter
anderem die finanzielle Führung der Bundesverwaltung. Sie sei mit den
Untersuchungen und Prüfungen unter anderem bezüglich der Bürgschaften für
Hochseeschiffe, der Ruag und dem Mandat der Finanzdelegation zur Governance der
Arbeitslosenversicherung überlastet, hatte die EFK erklärt. Der Antragssteller warf
diesbezüglich jedoch die Frage auf, ob man wirklich eine «eigentliche
Überwachungsbehörde» wolle. Mit dem bisherigen Personalbestand sei ein
«priorisiertes Controlling» durchaus möglich, zumal es der EFK – mit Verweis auf die
Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III und zur Debatte zu den
Waffenexporten – bereits jetzt möglich sei, «kaum gesetzeskonforme Stellungnahmen
zu politischen Geschäften abzugeben». Albert Vitali (fdp, LU) betonte als Vizepräsident

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.2018
ANJA HEIDELBERGER
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der Finanzdelegation (FinDel) die einstimmige Unterstützung Letzterer für den Antrag
der Eidgenössischen Finanzkontrolle auf mehr Ressourcen für ihre Kontrolltätigkeit.
Diskussionen zum Rollenverständnis und zur Kommunikation der EFK seien nicht im
Rahmen der Budgetdebatte vorzunehmen; die FinDel werde dies mit der EFK in Kürze
diskutieren. Mit 111 zu 77 Stimmen setzten sich die SVP-Fraktion, Mehrheiten der FDP-
und der CVP-Fraktion sowie ein Mitglied der BDP-Fraktion durch und verwarfen die
Erhöhung. 
Erfolgreich war auch ein Antrag Gschwind (cvp, JU) für eine Erhöhung des
Bundesbeitrags für das Alpine Museum Schweiz  2019 sowie in den Finanzplanjahren. In
der Antwort auf die Interpellation Engler (cvp, GR; Ip. 18.3543) habe der Bundesrat die
Bedeutung des Museums anerkannt, argumentierte Gschwind. Nun solle die
Vernetzungsarbeit nicht nur mit CHF 250'000, sondern zusätzlich mit CHF 530'000
unterstützt werden. 

«Mit dem Budget werden die Finanzen gesteuert», betonte Heinz Siegenthaler (bdp, BE)
im Rahmen der Budgetdebatte. Dass dies nicht ausschliesslich der Fall ist, liegt am
neuen Führungsmodell für die Bundesverwaltung (NFB), das die Steuerung der
Verwaltungseinheiten durch eine Kombination aus Globalbudgets und
Leistungsinformationen im Rahmen des Voranschlags und des Finanzplans erlaubt. So
erfreuten sich die Sollwerte, die im Rahmen der Planungsgrössen im Voranschlag
festgelegt werden können, in betreffendem Jahr grosser Beliebtheit. Die Mehrheit der
Finanzkommission schlug vor, als neues Ziel für die Bundeskanzlei eine Überprüfung der
ausserparlamentarischen Kommissionen festzulegen. Die Bundeskanzlei solle diese
Kommissionen anhand der Kriterien «ausgewiesene Notwendigkeit» und «effektiv
nachgewiesene Subsidiarität» beurteilen und ihre Anzahl im nächsten Jahr um
mindestens 10 Prozent reduzieren. Allgemein kritisierte Heinz Siegenthaler dieses
Vorgehen deutlich: Verwaltungsakte seien nicht Aufgabe der Finanzpolitik, erklärte er.
In diesem Falle komme hinzu, dass die Bundeskanzlei – wie auch Finanzminister Maurer
betonte – diesbezüglich gar keine Entscheidungskompetenz habe und dieses Ziel daher
gar nicht erreichen könne. Dennoch folgte der Nationalrat dem Mehrheitsantrag und
stimmte der Sollgrösse mit 106 zu 88 Stimmen gegen den Widerstand von SP, Grünen,
BDP und der Mehrheit der CVP zu. 
Ebenso umstritten war die Frage, ob die durchgeführten Personalbeurteilungen in der
Bundesverwaltung zukünftig als Sollwert einer Normalverteilung folgen müssen, wie es
die FK-NR forderte. Thomas Weibel (glp, ZH) erklärte das Anliegen zwar für
unterstützungswürdig, kritisierte aber die «Hauruck-Übung» der Kommission. Barbara
Gysi (sp, SG) kritisierte die «komische Forderung», gemäss der man gleich viele
schlechte wie gute Mitarbeitende haben müsse. Auch hier waren die Proteste jedoch
nicht von Erfolg gekrönt, mit 118 zu 76 Stimmen stimmte der Nationalrat dem
Mehrheitsantrag der Kommission zu. 
Schliesslich schlug die Finanzkommission mit 16 zu 8 Stimmen (bei 1 Enthaltung) vor, es
dem SEM als Ziel aufzuerlegen, bis zum 31. Dezember 2020 ein
Rückübernahmeabkommen mit Eritrea abzuschliessen. Während Kommissionssprecher
Thomas Müller (svp, SG) die Meinung vertrat, man müsse – wie im Fussball – mit einer
«klaren Zielsetzung in den Match gehen», um zu gewinnen, hielt Alois Gmür (cvp, SZ) im
Namen der Minderheit fest, dass dieses Ziel «völlig aus der Luft gegriffen» sei. Eritrea
habe noch mit keinem Land ein solches Abkommen abgeschlossen. Zudem sei nicht
klar, welche Konsequenzen ein Nichterreichen des Ziels habe. Mit 99 zu 92 Stimmen
setzten sich die geschlossen stimmenden SVP- und FDP-Fraktionen mit Unterstützung
je eines Mitglieds der CVP und der BDP auch hier durch. 
Doch nicht nur die bürgerliche Mehrheit der FK-NR, auch Mitglieder der SP-Fraktion
beabsichtigten die Nutzung des Instruments der Sollwerte: Eine Minderheit Kiener
Nellen (sp, BE) wollte die eidgenössische Steuerverwaltung über die Planungsgrössen in
zwei Anträgen dazu verpflichten, sowohl für die Verrechnungssteuer als auch für die
Mehrwertsteuer mehr Steuerinspektionen vor Ort vorzunehmen. Beide Anträge fanden
jedoch nur bei den Mitgliedern der SP, der Grünen und der EVP Unterstützung. 

Nach dreitägiger Debatte verabschiedete die grosse Kammer den Voranschlag 2019 mit
126 zu 60 Stimmen (bei 7 Enthaltungen). Wie bereits im Jahr zuvor lehnte die Mehrheit
der SVP-Fraktion das Budget ab. Der Voranschlag beinhaltete in dieser Version einen
Überschuss von CHF 1.209 Mrd. und einen strukturellen Überschuss von 915 Mio., wies
also um CHF 54 Mio. höhere Ausgaben auf als die Version des Bundesrates und um CHF
121 Mio. höhere als die Version der FK-NR. 8
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